
Weiterbildungsordnung für die Ärztinnen und Ärzte in Rheinland-Pfalz 

 
Abschnitt A: Allgemeine Bestimmungen 

 
 

§ 11  

Anerkennungsverfahren  

 

Die Weiterbildungsbezeichnung wird auf Antrag durch die Bezirksärztekammer erteilt. Diese entscheidet aufgrund einer Prü-

fung, in der Inhalt, Umfang und Ergebnis der durchlaufenen Weiterbildungsabschnitte nachzuweisen und die erworbenen 

Kenntnisse darzulegen sind.  

  
 


